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Liebe Leserin
Lieber Leser

Die Kirchen haben im Vernehmlassungsverfah-

ren zum Entwurf des Bundesgesetzes über Radio

und Fernsehen (BRF) in einer ökumenischen

Arbeitsgruppe (Leitung: Alfons Croci) eine Stellungnahme

erarbeitet. Diese gründet auf den 16 Thesen

zur Entwicklung der Massenmedien, die der

Schweizerische Evangelische Kirchenbund, die

Römisch-Katholische Bischofskonferenz und die

Christkatholische Kirche der Schweiz 1983

veröffentlicht haben (abgedruckt in ZOOM 7/83), und

misst den Gesetzesentwurf aus dem Eidgenössischen

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

(EVED) an den Grundaussagen ihrer Thesen, die im

Geist des Evangeliums eine humane, nicht nur der

freien wirtschaftlichen Entfaltung, sondern

übergeordneten ethischen Werten verpflichtete Medienordnung

postulieren. Sie soll den Menschen und

der ganzen Gesellschaft dienen.

In Art. 3 des BRF-Entwurfes wird für Radio und

Fernsehen ein umfassender Leistungsauftrag formuliert:

Sie sollen zu einer vielfältigen und sachgerechten

Information sowie zur Bildung und

Unterhaltung beitragen und staatsbürgerliche Kenntnisse

vermitteln; die Vielfalt des Landes und seiner

Bevölkerung berücksichtigen sowie das Verständnis

für andere Völker fördern; das schweizerische

Kulturschaffen fördern und Teilnahme am kulturellen

Leben und den Kontakt zu Auslandschweizern

erleichtern sowie die Präsenz der Schweiz im Ausland

fördern; die schweizerische Produktion,

insbesondere den Film begünstigen. Der Entwurf lässt in

diesem zentralen Punkt aber offen, in welchem

Masse dieser Leistungsauftrag auch für «andere

Veranstalter» (Lokalradio und -fernsehen etc.) gilt.
Die starke und bevorzugte Stellung, die der

Gesetzesentwurf der SRG zuschiebt, anerkennen und un¬

terstützen die Kirchen. Sie sind der Meinung, dass

der bereits bestehende breite Leistungsauftrag der

SRG weiterhin bestehen muss. Aber auch lokale

und regionale Radio- und Fernsehprogrammveranstalter

sollen auf einen differenzierten, auf das

jeweilige Versorgungsgebiet abgestimmten Leistungsauftrag

verpflichtet werden. «Damit soll sichergestellt

werden, dass Medientätigkeit im allgemeinen

Interesse und nicht im Einzelinteresse zu erfolgen

hat.» Deshalb fordern die Kirchen für diesen

Bereich klarere Bestimmungen im Gesetz.

Immer mit Blick auf das Einzelinteressen

übergeordnete gesellschaftliche Gesamtinteresse lehnen

die Kirchen die Beteiligung von lokalen und regionalen

Veranstaltern am Gebührenertrag (Gebührensplitting)

ab; für die Werbung soll für alle Veranstalter

gelten, was heute an Vorschriften des

Bundesrates für die AG für Werbefernsehen gilt;
Sponsoring soll nur unter bestimmten Bedingungen

erlaubt und beispielsweise für Informationssendungen

verboten sein. Und zur Regelung der inneren

Medienfreiheit schlagen die Kirchen einen neuen

Art. 19 vor, der bestimmt, dass die jeweilige
Redaktion ihre Verantwortung innerhalb von

Programmrichtlinien wahrnimmt, die vom Veranstalter

zu erlassen und von der Konzessionsbehörde zu

genehmigen sind.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese kirchlichen

Forderungen, die sich eindeutig am Gemeinwohl

der Gesellschaft orientieren, gegenüber einseitigen

wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen vermögen

und im definitiven Gesetz verankert werden.

Mit freundlichen Grössen
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